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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR  
DIE ÖFFENTLICHE KANALISATION (AGB-KANAL) gültig ab 01.01.2024 
 
1. Grundlagen 

Die Stadtwerke Schwaz GmbH ist 
das Kanalisationsunternehmen 
der Stadt Schwaz. Als solches be-
treibt die Stadtwerke Schwaz 
GmbH, im Folgenden kurz Stadt-
werke genannt, die Kanalanlagen 
von Schwaz sowie die Abwasser-
reinigungsanlage im Osten von 
Schwaz. Diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen regeln den 
Anschluss von Grundstücken und 
Objekten an die öffentlichen Ka-
nalanlagen in Schwaz sowie die 
Ableitung und Reinigung der Ab-
wässer der Kanalbenützer. 

2. Begriffsbestimmungen 

Die Begriffe Abwasser, Nieder-
schlagswasser, Mischwasser, Ka-
nalisation, Öffentliche Kanalisa-
tion, Nichtöffentliche Kanalisa-
tion, Sammelkanäle, Anschluss-
kanäle, Entwässerungsanlage, 
Grundleitungen, Trennstelle, 
Stand der Technik, Zusammen-
hängendes Entsorgungsgebiet 
und Einwohnerwert werden so 
verwendet, wie im § 2 des Tiroler 
Kanalisationsgesetzes 2000 (TiKG 
2000, LGBI.Nr. 1/2001) ange-
führt.  

Im Sinne dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bedeuten 
darüber hinaus: 
 
(1) öffentliche Kanalanlagen:  
Alle im Eigentum oder in Nut-
zung der Stadtwerke stehenden 
Einrichtungen zur Sammlung und 
Ableitung von Abwässern, Misch-
wässern und Niederschlagswäs-
sern, insbesondere Kanäle, 
Schächte, Pumpwerke, Rückhal-
tebecken, Entlastungsbauwerke 
und Düker, soweit diese von den 
Stadtwerken entsprechend ihrer 
jeweiligen Zweckbestimmung 
und im Einklang mit den Vor-
schriften des Wasserrechtes zur 
öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung benutzt werden, sowie die 
Abwasserreinigungsanlage 

Schwaz Ost einschließlich aller 
technischen Einrichtungen.  
 
(2) Kunde bzw. Kanalbenützer: 
Wer auf Grund eines Vertrages 
mit den Stadtwerken befugt ist, 
Abwasser und/oder Nieder-
schlagswasser in die öffentliche 
Kanalisation der Stadtwerke ein-
zuleiten. Der Kanalbenützer ist In-
direkt-einleiter im Sinne des § 
32b Wasserrechtsgesetz 1959.  

Die in diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen verwende-
ten personenbezogenen Be-
zeichnungen, wie zB Kunde, um-
fassen Männer und Frauen 
gleichermaßen. 

3. Anschlusspflicht  

(1) Für alle Liegenschaften im An-
schlussbereich der Kanalanlagen 
der Stadt Schwaz besteht An-
schlusspflicht. Es sind daher an 
das Kanalnetz alle im Anschluss-
bereich (gemäß Pkt. V) befindli-
chen stehenden oder zur Errich-
tung gelangenden, Wohnzwe-
cken, gewerblichen oder industri-
ellen Zwecken dienenden Ge-
bäude und die mit ihnen eine 
Wirtschaftseinheit bildenden Ge-
bäude und Grundstücke anzu-
schließen. Der Anschluss hat bei 
bestehenden Gebäuden inner-
halb von 6 Monaten nach Auffor-
derung des Kunden durch die 
Stadtwerke, bei Neubauten be-
vor sie in Benützung genommen 
werden, zu erfolgen. Landwirt-
schaftliche Düngerstätten sowie 
Bauten von einem voraussichtli-
chen Bestand von nicht mehr als 
einem Jahr sind vom Anschluss 
befreit. 

(2) Wenn es öffentliche Interes-
sen erfordern, können die Stadt-
werke den Anschluss einzelner 
Gebäude auch in einer Entfer-
nung vorschreiben, die geringer 
ist als die in Pkt. V genannte. In 
besonderen Fällen können die 
Stadtwerke die Frist zum 

Anschluss eines Gebäudes auf 
höchstens ein Jahr verlängern. 

 

(3) Die Aufforderung zum An-
schluss enthebt den Grundstück-
seigentümer nicht der Pflicht, un-
ter Vorlage von Plänen, um die 
baubehördliche Genehmigung 
der Anschlussleitung anzusu-
chen. 

4. Vertragsabschluss  

(1) Für jeden Anschluss ist ein 
schriftlicher Anschlussvertrag ge-
mäß § 8 des Tiroler Kanalisations-
gesetzes TiKG 2000, LGBI.Nr. 
1/2001, abzuschließen.  

(2) Der Kanalbenützer hat den 
Abschluss eines Vertrages mit 
den Stadtwerken zum Anschluss 
an die öffentliche Kanalisation 
und zur Einleitung von Abwäs-
sern, Mischwässern oder Nieder-
schlagswässern in die öffentliche 
Kanalisation bei den Stadtwerken 
zu beantragen. Im Antrag sind 
Art und Umfang der beabsichtig-
ten Abwassereinleitungen be-
kannt zu geben.  

(3) Der Kanalbenützer hat dem 
Antrag ein detailliertes Projekt – 
auf Verlangen der Stadtwerke 
von einem befugten Fachmann 
erstellt – beizuschließen. Bei Ein-
leitung von Abwasser, dessen Be-
schaffenheit nicht nur geringfü-
gig von der des häuslichen Ab-
wassers abweicht (insbesondere 
Abwasser aus Gewerbe- und In-
dustriebetrieben), hat das Projekt 
auch die einzubringenden Stoffe, 
die Frachten, die Abwassermen-
gen sowie andere Einleitungs- 
und Überwachungsgegebenhei-
ten und die Mitteilung im Sinne 
des § 32b Abs. 2 Wasserrechts-
gesetz 1959 zu umfassen. 

(4) Jede Änderung in Art und 
Umfang der Abwassereinleitung 
bedarf einer schriftlichen Ände-
rung des Vertrages. 
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(5) Der Antrag auf Abschluss ei-
nes Vertrages wird durch schriftli-
che Erklärung der Stadtwerke an-
genommen. Wenn der Kanalbe-
nützer Konsument ist, wird durch 
diese Regelung die Wirksamkeit 
mündlicher Zusagen von befug-
ten Vertretern der Stadtwerke 
nicht berührt. Der Vertrag gilt als 
Zustimmung des Kanalisationsun-
ternehmens im Sinne des § 32b 
Wasserrechtsgesetz 1959 und als 
Anschlussvertrag im Sinne des 
TiKG 2000.  

(6) Die Zustimmung zur Einlei-
tung von Abwässern in die öffent-
liche Kanalisation der Stadtwerke 
kann, soweit erforderlich, befris-
tet erteilt sowie an Bedingungen 
geknüpft werden.  

(7) Die Stadtwerke können die 
Übernahme von Abwässern, 
Mischwässern und Nieder-
schlagswässern einschränken 
und/oder von der Erfüllung von 
weiteren oder anderen Bedin-
gungen abhängig machen, wenn 
dies auf Grund einer geänderten 
rechtlichen Situation, im Hinblick 
auf die einschlägigen Gesetze 
und Verordnungen sowie die be-
hördlichen Bewilligungen für die 
öffentliche Kanalisation erforder-
lich ist, sowie weiters, wenn dies 
die Kapazität und Leistungsfähig-
keit der bestehenden öffentli-
chen Kanalisation erforderlich 
macht (Änderungsvorbehalt). Bei 
Kanalbenützern, die Konsumen-
ten sind, müssen die Änderungen 
der Leistungen der Stadtwerke 
für den Konsumenten zumutbar 
sein.  

(8) Die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sind in den Ge-
schäftsräumlichkeiten der Stadt-
werke, welche dem Kundenver-
kehr dienen, aufgelegt. Sie wer-
den jedem Kunden vor Abschluss 
des Vertrages ausgefolgt. Abwei-
chenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von Kanalbenüt-
zern wird ausdrücklich widerspro-
chen.  

5. Anschlussbereich 

(1) Der Anschlussbereich für die 
Abwasserentsorgung eines 

Grund-stückes wird in der Weise 
festgelegt, dass der Abstand zwi-
schen der Achse des jeweiligen 
Sammelkanals und der Grenze 
des Anschlussbereiches mit 100 
m festgesetzt wird. Kommt ein 
Teil eines Grundstückes inner-
halb des so definierten An-
schlussbereiches zu liegen, so ist 
das Grundstück anschlusspflich-
tig.  

(2) Der Anschlussbereich für die 
Niederschlagswässer wird in der- 
selben Weise wie in Pkt. V Abs. 1 
festgelegt.  

(3) Die Anschlusspflicht wird in 
Pkt. III dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen einge-
schränkt. 

6. Trennstelle 

(1) Die Trennstelle befindet sich 
am Einmündungspunkt der Haus-
anschlussleitung in den öffentli-
chen Abwasserkanal (Hauptlei-
tung).  

(2) Die Trennstelle sollte als 
Schacht ausgeführt werden. Der 
Schacht wird durch die Stadt-
werke und auf deren Kosten er-
stellt.  

(3) Der Zulaufwinkel der Hausan-
schlussleitung muss in die Fließ-
richtung der Hauptleitung wei-
sen. Durchführungen durch die 
Schachtwand dürfen nur mit einer 
Kernbohrung hergestellt werden. 
Der Ringraum zwischen der Kern-
bohrung und dem Kanalrohr ist 
mit einer Ringraumdichtung 
druckdicht zu verschließen.  

(4) Die Stadtwerke sind verpflich-
tet, dem Anschlusspflichtigen für 
die Herstellung des Teilstückes 
zwischen Grundstücksgrenze und 
der Trennstelle ein für sie kosten-
deckendes, marktkonformes An-
gebot zu legen. 

7. Anschlussleitung 

(1) Die Kanalanlagen der Stadt-
werke sind so herzustellen, dass 
jedes Gebäude oder jede 
Gruppe von Gebäuden, die eine 
wirtschaftliche Einheit bildet, 
nach Möglichkeit einen eigenen 

Anschluss an die Hauptleitung er-
hält. 

(2) Den Anschluss an die Haupt-
leitung (bei der Trennstelle) so-
wie die Anschlussleitung im Be-
reich des öffentlichen Verkehrs-
raumes wird auf Kosten des 
Grundstückseigentümers durch 
einen von diesem vorgeschlage-
nen, befugten Gewerbetreiben-
den mit Zustimmung und unter 
Aufsicht der Stadtwerke ausge-
führt.  

Die Instandhaltung und die Er-
neuerung dieser Einrichtung be-
sorgen die Stadtwerke auf Kos-
ten des Kunden, wahrgenom-
mene Schäden an diesen Einrich-
tungen hat der Grundstücksei-
gentümer den Stadtwerken ohne 
jeden Verzug anzuzeigen. 

(3) Die Herstellung sowie die In-
standhaltung und die Erneuerung 
der weiteren Leitungen (d.h. auf 
privatem Grund) obliegen dem 
Grundstückeigentümer. Deren 
Ausführung ist nur durch einen 
befugten Gewerbebetreibenden 
nach vorheriger Anzeige an die 
Stadtwerke zulässig. Dabei ist auf 
eine frostsichere Verlegung aller 
Teile der Leitung besonders zu 
achten. 

(4) Bei Neubauten im erschließ-
baren Bereich der Kanalanlagen 
der Stadtwerke sind alle Einrich-
tungen zum Anschluss an die An-
lagen auch dann herzustellen, 
wenn die dafür vorgesehene 
Hauptleitung noch nicht herge-
stellt ist. Beim Anschluss von Ge-
bäuden an die Kanalanlagen der 
Stadtwerke sind alle einer ander-
weitigen Ableitung dienenden 
Anlagen wie Senkgruben, Klär- 
und Vorsitzgruben, Gerinne und 
dgl., soweit sie nicht nach vollzo-
genem Anschluss noch zur vor-
schriftsmäßigen Reinigung die-
nen oder sie nicht für die Versi-
ckerung von Niederschlagswas-
ser weitergenutzt werden, zu ent-
fernen. 
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8. Art und Umfang der Einlei-
tung 

In die öffentliche Kanalisationsan-
lage sind einzuleiten: 

(1) In jenen Bereichen, in de-
nen keine Trennkanalisation vor-
handen ist, nur Abwasser und 
Niederschlagswässer von befes-
tigten öffentlichen Oberflächen. 
Sonstige Niederschlags-, Drai-
nage, Quell- und andere unbelas-
tete Oberflächenwässer dürfen 
nicht in einen Mischwasserkanal 
eingeleitet werden und sind bei 
Neubaumaßnahmen an Ort und 
Stelle zu versickern. 

Bei bestehenden Einleitungen 
von Niederschlags- oder unbelas-
teten Oberflächenabwässern ist 
im Zuge von Umbau- oder Erwei-
terungsmaßnahmen grundsätz-
lich auch eine Versickerung die-
ser Abwässer an Ort und Stelle 
gemäß den Vorgaben des Landes 
Tirol vorzusehen. Aus Gründen 
der Zumutbarkeit und wirtschaft-
lichen Angemessenheit kann von 
dieser Maßnahme abgesehen 
werden, wenn keine Tiefbauar-
beiten im Rahmen der Baumaß-
nahmen am Grundstück erfolgen 
und die Erhöhung der abfluss-
wirksamen Dachfläche geringer 
als 10 % der bisherigen Dachflä-
che ist.  

(2) In Bereichen, in denen 
eine Trennkanalisation vorhan-
den ist, gilt für das Abwasser Ab-
satz 1. Für die Niederschlagswäs-
ser gilt, dass sie in den Oberflä-
chenwasserkanal nur eingeleitet 
werden dürfen, wenn die Kapazi-
tät des Kanals im Starkregenfall 
eine ausreichende Reserve für die 
zusätzliche Einleitung aufweist. 
Im Allgemeinen sind andere For-
men der Entsorgung für das Nie-
derschlagswasser anzustreben. 
Die Anschlusspflicht gilt nur 
dann, wenn sie im öffentlichen In-
teresse ist. 

(3) Bereits erteilte An-
schlussbewilligungen bleiben von 
diesen Einleitungsbestimmungen 
unberührt, sofern sie ausdrück-
lich bzw. auf Antrag des An-
schlusswerbers erfolgt sind.  

9. Beschränkung der Einleitung 

(1) Bei der Einleitung von Ab-
wässern und Abwasserinhalts-
stoffen in die öffentliche Kanali-
sation ist unter Bedachtnahme 
auf den Stand der Abwasserreini-
gungstechnik und auf die Mög-
lichkeiten zur Verringerung des 
Abwasseranfalls, bei gefährlichen 
Abwasserinhaltsstoffen auch auf 
die nach dem Stand der Technik 
gegebenen Möglichkeiten zur 
Vermeidung der Einleitung, da-
rauf zu achten, dass 

a) Einbringungen von Abwasse-
rinhaltsstoffen und Wär-
mefracht nur im unerlässlich 
notwendigen Ausmaß erfol-
gen, 

b) Einsparungs-, Vermeidungs- 
und Wiederverwertungsmaß-
nahmen von Stoffen, die in 
das Abwasser gelangen kön-
nen, sowie von Energiespar-
maßnahmen Vorrang vor Ab-
wasserbehandlungsmaßnah-
men haben, 

c) Abwasserinhaltsstoffe mög-
lichst unmittelbar am Ort der 
Entstehung oder des Einsat-
zes zurückgehalten werden 
(Teilstrombehandlung), 

 
Soweit diese Grundsätze der 
Allgemeinen Abwasseremissi-
onsverordnung in den bran-
chenspezifischen Emissions-
verordnungen modifiziert 
worden sind oder werden, 
sind diese maßgeblich. 

(2) In die öffentliche Kanalisa-
tion dürfen solche Abwässer 
nicht eingeleitet werden, die auf 
Grund ihrer Inhaltsstoffe  

a) die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere Le-
ben oder Gesundheit gefähr-
den oder 

b) das beschäftigte Personal ge-
fährden oder gesundheitlich 
beeinträchtigen oder 

c) mit den wasserrechtlichen Be-
willigungen für die öffentliche 
Kanalisation bzw. einer was-
serrechtlichen Bewilligung 

des Kanalbenützers nicht ver-
einbar sind oder 

d) die Abwasserreinigung, 
Schlammbehandlung, 
Schlammbeseitigung oder 
Schlammverwertung in der 
Abwasserreinigungsanlage 
erschweren oder behindern 
oder 

e) die öffentliche Kanalisation in 
ihrem Bestand angreifen oder 
ihre Funktionsfähigkeit oder 
Unterhaltung gefährden, er-
schweren oder behindern.  

(3) Der Kanalbenützer hat gemäß 
§ 32 b Abs. 1 Wasserrechtsgesetz 
1959 die in der Allgemeinen Ab-
wasseremissionsverordnung bzw. 
den branchenspezifischen Ab-
wasseremissionsverordnungen in 
der jeweils geltenden Fassung 
enthaltenen Emissionsbegren-
zungen einzuhalten. Solange 
keine entsprechende branchen-
spezifische Abwasseremissions-
verordnung in Kraft ist, gelten die 
Emissionsbegrenzungen der All-
gemeinen Abwasseremissions-
verordnung. Das Erreichen von 
Grenzwerten durch Verdünnung 
von Abwässern ist gemäß § 33b 
Abs. 8 Wasserrechtsgesetzes 
1959 ausdrücklich verboten. Die 
Emissionsbegrenzungen gelten 
daher auch für Teilströme.  

(4) Das Einleiten bzw. Einbringen 
der nachstehend angeführten 
Stoffe in die öffentliche Kanalisa-
tion ist verboten, soweit nicht 
ausdrücklich abweichende Ver-
einbarungen getroffen worden 
sind oder die Einleitung auf 
Grund der Allgemeinen Abwas-
seremissionsverordnung oder ei-
ner branchenspezifischen Abwas-
seremissionsverordnung zulässig 
ist: 

a) Abfälle und Müll aller Art, 
auch in zerkleinertem Zu-
stand, wie insbesondere Sand, 
Schlamm, Schutt, Asche, Keh-
richt, Küchenabfälle, insbe-
sondere auch aus Gastgewer-
bebetrieben, Jauche und Ab-
fälle aus Tierhaltung (zB Kat-
zenstreu), Textilien, grobes 
Papier, Glas oder Blech, 
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Schlachtabfälle, Tierblut und 
Medikamente, 

b) explosive, feuer- oder zünd-
schlaggefährliche Stoffe, 
säure-, fett- oder ölhaltige 
Stoffe, infektiöse oder seu-
chenverdächtige Stoffe oder 
Gegenstände, die radioaktive 
Stoffe enthalten oder an de-
ren Oberfläche sich solche 
Stoffe befinden, ferner sons-
tige schädliche Stoffe und 
Stoffe, die schädliche oder 
übelriechende Ausdünstun-
gen verbreiten, wie insbeson-
dere Benzin, Benzol, Nitrover-
bindungen, Chlorlösungen, 
halogenierte Kohlenwasser-
stoffe, Zyanide, Arsenverbin-
dungen, Karbid Öle, Phenole, 
oder Antibiotika. 

c) chemische oder biologische 
Mittel, die zum Ziel haben, tie-
rische, pflanzliche, minerali-
sche oder synthetische ab-
scheidbare Fette und Öle zur 
spalten oder zu verflüssigen. 
Die Wirksamkeit von Abschei-
deanlagen darf auf keinen Fall 
beeinträchtigt werden.  

d) Abwässer aus Ställen, Faul- 
und Dunggruben 

e) Abwässer, die wärmer als 
30°C sind. 

(5) Nicht oder nur geringfügig 
verunreinigte Niederschlags- und 
Kühlwässer sowie Drainagen-, 
Quell- und Grundwässer dürfen 
nur auf Grund einer gesonderten 
Vereinbarung mit den Stadtwer-
ken der öffentlichen Kanalisation 
zugeführt werden. 

(6) Die stoßweise Einleitung von 
Abwässern in die öffentliche Ka-
nalisation ist weitestgehend zu 
vermeiden. Wird der ordentliche 
Betrieb, die Wartung oder die 
Wirksamkeit der öffentlichen Ka-
nalisation durch eine stoßweise 
Einleitung größerer Abwasser-
mengen gefährdet oder beein-
trächtigt, so sind diese Abwasser-
mengen durch geeignete Rück-
haltemaßnahmen auf einen ent-
sprechenden Zeitraum verteilt 
gleichmäßig einzuleiten. Die 
Rückhaltemöglichkeiten haben 

auch auf etwaige Betriebsstörun-
gen und Betriebsunfälle Bedacht 
zu nehmen. Werden mehr als nur 
geringfügig verunreinigte Nie-
derschlagswässer in die Kanalisa-
tion eingeleitet, so können die 
Stadtwerke die Errichtung eines 
Regenrückhaltebeckens oder ei-
nes Stauraumkanals durch den 
Kanalbenützer vorschreiben.  

(7) In die öffentliche Kanalisation 
dürfen keine Anlagen einmün-
den, die zur Ableitung von Ab-
luft, Dämpfen oder Abgasen die-
nen.  

(8) Wenn gefährliche oder schäd-
liche Stoffe (zB durch Auslaufen 
von Behältern), unbeabsichtigt in 
die Kanäle gelangt sind, sind die 
Stadtwerke unverzüglich zu be-
nachrichtigen. 

(9) Betriebe und Haushalte, in de-
nen Benzin, Benzol, Öl oder Fette 
anfallen (zB Garagen, Metzge-
reien, Großküchen usw.) haben 
nach Anweisung der Stadtwerke 
Vorrichtungen zu Abscheidung 
dieser Stoffe einzubauen. Dem 
Grundstückeigentümer obliegt 
die vorschriftsmäßige Wartung 
und Beseitigung der abgeschie-
denen Stoffe. Das Abscheidegut 
darf jedenfalls nicht in die Kanali-
sation oder auch nicht in die Ge-
wässer (Inn, Lahnbach, usw.) ein-
gebracht werden. Der ordnungs-
gemäße Betrieb der Abscheider 
wird von den Stadtwerken über-
wacht. 

(10) Werden Abwässer in die Ka-
nalisation eingeleitet, die den 
Verdacht aufkommen lassen, 
dass ihre Einleitung in den öffent-
lichen Kanal verboten ist, so sind 
die Stadtwerke berechtigt, jeder-
zeit Abwasseruntersuchungen 
auf Kosten des schuldhaften Kun-
den vornehmen zu lassen und 
diese Untersuchungen auch re-
gelmäßig zu wiederholen. Alle im 
Zusammenhang mit unerlaubten 
Einleitungen verursachten Kos-
ten werden an den Kanalbenut-
zer verrechnet.  

(11) Wenn sich die Beschaffen-
heit und die Menge der Abwäs-
ser ändert, haben die Kunden un-
aufgefordert und unverzüglich 

die diesbezüglichen Angaben zu 
machen und auf Verlangen die 
Unschädlichkeit des Abwassers 
nachzuweisen. Dies bedarf ge-
mäß Pkt. IV Abs. 4 auch einer Än-
derung des Einleitungsvertrages. 

(12) Die Stadtwerke können die 
Einleitung von Abwässern außer-
gewöhnlicher Art oder Menge 
von einer Vorbehandlung (zB bei 
großgewerblichen oder industri-
ellen Betrieben, Krankenhäusern, 
Wasch- und Badeanstalten, Kraft-
wagenanlagen und dergleichen) 
abhängig machen bzw. an beson-
dere Bedingungen knüpfen. Die 
Genehmigung für derartige Ab-
wassereinleitungen wird nur auf 
jederzeitigen Widerruf erteilt. 

(13) Auch wenn die vorhandenen 
Abwasseranlagen für die Auf-
nahme und Reinigung der erhöh-
ten Abwassermengen oder des in 
seiner Beschaffenheit veränder-
ten Abwassers nicht ausreichen, 
können die Stadtwerke die Einlei-
tung dieser Abwässer untersa-
gen. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
sich der Kunde bereit erklärt, die 
Kosten für die Erweiterung der 
Abwasseranlagen zu tragen. 

(14) Die Ableitung von Abwäs-
sern in Straßeneinläufe ist unzu-
lässig. 

(15) Die Grundstückbesitzer sind 
für alle Schäden und Unkosten, 
die auf Grund der Nichtbeach-
tung dieser Vorschriften oder we-
gen mangelnder Instandhaltung 
ihrer Grundstücksentwässerungs-
anlage an der öffentlichen Kana-
lisation entstehen, voll ersatz-
pflichtig. 

10. Betriebsstörungen / Haf-
tung 

(1) Die Entsorgungspflicht der 
Stadtwerke ruht, solange Um-
stände, die abzuwenden außer-
halb der Macht der Stadtwerke 
stehen, die Übernahme oder Rei-
nigung der Abwässer ganz oder 
teilweise verhindern. Die Über-
nahme der Abwässer durch die 
Stadtwerke kann zur Vornahme 
von betriebsnotwendigen Arbei-
ten, zur Vermeidung einer 
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drohenden Überlastung der öf-
fentlichen Kanalisation oder aus 
sonstigen zwingenden Gründen 
eingeschränkt oder unterbrochen 
werden. Die Stadtwerke werden 
dafür Sorge tragen, dass solche 
Einschränkungen und Unterbre-
chungen möglichst vermieden 
bzw. kurz gehalten werden oder 
durch zumutbare Kompensati-
onsmaßnahmen minimiert wer-
den.  

(2) Beabsichtigte Unterbrechun-
gen der Entsorgung werden 
rechtzeitig in ortsüblicher Weise 
bekannt gegeben, es sei denn im 
Fall von Gefahr in Verzug.  

(3) Die Stadtwerke übernehmen 
keine Haftung bei Betriebsstö-
rungen oder Außerbetriebset-
zung der öffentlichen Kanalisa-
tion wegen Ausbesserungsarbei-
ten sowie bei Auftreten von Män-
geln und Schäden als Folgen von 
Naturereignissen wie Hochwas-
ser, Wolkenbrüchen, Schnee-
schmelze, Hemmung im Wasser-
ablauf und dergleichen. 

(4) Die Stadtwerke empfehlen 
den Kunden dringend den Ein-
bau einer Rückschlagarmatur an 
zentraler Stelle oder sonstige 
bauliche Maßnahmen, z.B. eine 
Hebeanlage (siehe ÖNORM 
B2501: Entwässerungsanlagen 
für Gebäude), um einen Rückstau 
von Abwasser und den Abwas-
seraustritt aus Einleitstellen (zB 
Gully, Waschbecken), wie er vor 
allem bei Starkregen oder Hoch-
wasser auftritt, zu verhindern. Die 
Stadtwerke übernehmen keine 
Haftung für einen solchen Rück-
stau. Der Kunde muss bei seinen 
Überlegungen bezüglich Schutz 
von Rückstau davon ausgehen, 
dass in der Hauptleitung des Ka-
nals an der Trennstelle ein stati-
scher Überdruck herrscht, der ei-
nem Einstau bis 30 cm über der 
Geländeoberkante entspricht 
(Rückstauebene).  

11. Auskunftspflicht und Zutritt 
zu den Grundstücken 

(1) Den Mitarbeitern der Stadt-
werke ist zur Überprüfung der 
Abwasseranlagen ungehindert 

Zutritt zu allen in Frage kommen-
den Teilen der Grundstücksent-
wässerung zu gewähren, insbe-
sondere die Reinigungsöffnun-
gen, Putzschächte und Rückstau-
verschlüsse müssen den Mitar-
beitern der Stadtwerke jederzeit 
frei zugänglich sein. 

(2) Den Aufforderungen der 
Mitarbeiter bei Vornahme der 
Überprüfung ist Folge zu leisten. 
Wird einer Aufforderung zur Be-
hebung von Missständen oder 
Schäden nicht innerhalb der ge-
setzten angemessenen Frist ent-
sprochen, so sind die Stadtwerke 
berechtigt, die erforderlichen 
Maßnahmen auf Kosten und Ri-
siko des Kunden durchführen zu 
lassen. Die Mitarbeiter der Stadt-
werke haben sich durch einen 
Dienstausweis zu legitimieren. 

(3) Der Kunde ist verpflichtet, 
alle für die Prüfung der Anlagen 
und für die Berechnung der Ent-
gelte erforderlichen Auskünfte zu 
geben. 

12. Rechtsstellung der Mieter u. 
Pächter eines Grundstückes 

Die in diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen festgeleg-
ten Rechte und Pflichten der 
Grundstückseigentümer gelten 
sinngemäß auch für die Mieter 
und Pächter eines Grundstückes. 
Für die Entrichtung der Entgelte 
haften sie gemeinsam mit dem 
Grundstückseigentümer nach 
dem Anteil der Nutzung. 

13. Beendigung des Vertrages, 
Vertragseintritt 

(1) Der Kunde ist berechtigt, den 
Vertrag mit den Stadtwerken 
schriftlich unter Einhaltung einer 
zweimonatigen Kündigungsfrist 
jeweils zum Quartalsende zu kün-
digen, soweit eine Kündigung im 
Hinblick auf die gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere 
jene des Wasserrechtsgesetzes 
1959 sowie des Tiroler Kanalisati-
onsgesetzes 2000 (insbesondere 
den Anschlusszwang betref-
fende) zulässig ist.  

(2) Die Stadtwerke sind berech-
tigt, den Vertrag hinsichtlich der 
Berechtigung zur Einleitung un-
ter Einhaltung einer zweimonati-
gen Kündigungsfrist jeweils zum 
Quartalsende zu kündigen, wenn 
seitens des Kunden gegen den 
Vertrag oder die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen trotz 
schriftlicher Mahnung wiederholt 
verstoßen wurde.  

Die Stadtwerke sind berechtigt, 
den Vertrag hinsichtlich des Ka-
nalanschlusses zu kündigen, 
wenn  

a) auf Grund der Menge oder 
Beschaffenheit der eingeleite-
ten Abwässer schädliche Aus-
wirkungen auf die öffentliche 
Kanalisation zu erwarten wä-
ren oder 

b) die zulässige Belastung der 
öffentlichen Kanalisation 
über-schritten würde oder 

c) der ordnungsgemäße Betrieb 
der öffentlichen Kanalisation 
gar nicht oder nur mit einem 
im Vergleich zum Aufwand für 
die ordnungsgemäße Entsor-
gung der in der öffentlichen 
Kanalisation sonst anfallenden 
Abwässer unverhältnismäßi-
gen Mehraufwand gewährleis-
tet werden könnte oder 

d) mehr als geringfügig ver-
schmutztes Niederschlags-
wasser am Ort des Anfalls mit 
einem zumutbaren Aufwand 
behandelt und in der Folge 
versickert, in einen Vorfluter 
oder einen Oberflächenwas-
serkanal eingeleitet werden 
könnte.  

(3) Die Stadtwerke sind berech-
tigt, nach vorheriger schriftlicher 
Mitteilung und unter Setzung ei-
ner angemessenen Nachfrist im 
Fall der Nichteinhaltung wesent-
licher Bestimmungen des Vertra-
ges und dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen oder sonsti-
ger die Kanalbenützung betref-
fende Vorschriften die Über-
nahme der Abwässer des Kanal-
benützers aus wichtigem Grund 
gänzlich zu unterbrechen.  
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Gründe für eine solche Unterbre-
chung können insbesondere sein: 

a) die Einleitung unzulässiger 
Abwasserinhaltsstoffe 

b) Nichtbezahlung fälliger Rech-
nungen 

c) störende Einwirkungen auf 
Entsorgungsanlagen anderer 
Kanalbenützer sowie auf die 
öffentliche Kanalisation 

d) die Nichtbehebung von Män-
geln an der Entsorgungsan-
lage des Kanalbenützers. 

(4) Unmittelbar nach Beendigung 
des Vertrages hat der Kanalbe-
nützer seinen Kanalanschluss 
(Entsorgungsanlage) auf eigene 
Kosten fachgerecht stillzulegen. 
Wird ein Kanalanschluss endgül-
tig stillgelegt, hat der Kanalbe-
nützer den Stadtwerken einen 
geeigneten Nachweis (zB Bestäti-
gung des durchführenden Unter-
nehmens) vorzulegen. Aufgelas-
sene Entsorgungsanlagen sind 
von Unrat und sonstigen Rückhal-
testoffen zu säubern, abzutragen, 
mit inertem Material zu füllen 
oder in sonstiger geeigneter 
Weise zu beseitigen.  

(5) Die Wiederaufnahme der 
durch die Stadtwerke unterbro-
chenen oder eingestellten Ent-
sorgung erfolgt nur nach völliger 
Beseitigung oder Behebung der 
für die Unterbrechung oder Ein-
stellung maßgeblichen Gründe 
und nach Erstattung sämtlicher 
den Stadtwerken entstandenen 
Kosten durch den Kanalbenützer, 
es sei denn, dass öffentliche Inte-
ressen eine andere Vorgangs-
weise gebieten.  

(6) Bei einem Wechsel der Person 
des Kanalbenützers tritt der 
Rechtsnachfolger im Eigentum an 
der Entsorgungsanlage des Ka-
nalbenützers in den Vertrag hin-
sichtlich der Bestimmungen über 
den Kanalanschluss ein. Im Übri-
gen hat der Kunde seine Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag 
auf seinen Rechtsnachfolger zu 
überbinden. Erfolgt der Vertrags-
eintritt bei laufender Verrech-
nung, so haften der bisherige und 
der neue Kunde zur ungeteilten 
Hand für die Verbindlichkeiten 

aus dem laufenden Abrech-
nungszeitraum. Bei einer Ände-
rung in Art und Umfang der Ab-
wassereinleitung ist der Ab-
schluss eines neuen Vertrages mit 
den Stadtwerken zu beantragen.  

14. Entgelte, Rechnungslegung  

(1) Zur Deckung des laufenden 
Aufwandes sowie für die Erhal-
tung und Erweiterung der öffent-
lichen Kanalisation und der Ab-
wasserreinigungsanlage verrech-
nen die Stadtwerke folgende Ent-
gelte: 

a) Baukostenbeitrag in Form ei-
nes Anschlussentgeltes ge-
mäß Pkt. 14: Anschlusspreis 
gemäß aktuellem Preisblatt. 

b) Entgelt für die laufende Ent-
sorgung des Abwassers sowie 
Sonderentgelte: Preise und 
Zählermieten gemäß aktuel-
lem Preisblatt. 

c) Aufwandsersatz für die Indi-
rekteinleiterzustimmung: Bei 
der Einleitung von Abwasser, 
dessen Beschaffenheit nicht 
nur geringfügig von der des 
häuslichen Abwassers ab-
weicht (insbesondere Abwas-
ser aus Gewerbe- und Indust-
riebetrieben) verrechnen die 
Stadtwerke einmalig einen 
pauschalierten Aufwandersatz 
für die Bearbeitung des Indi-
rekteinleiterantrags gemäß 
dem bei Abschluss des Vertra-
ges geltenden Preisblattes. 
Dieses Pauschale inkludiert 
die Vertragserrichtung, die 
Prüfung der technischen Un-
terlagen sowie eine Begehung 
auf der Anlage des Kunden. 
Darüberhinausgehende Auf-
wendungen und Fremdleis-
tungen (zB Gutachten, Analy-
sen, weitere Begehungen, 
etc.) werden nach Aufwand 
ohne Zuschläge weiterver-
rechnet.  

Der pauschale Aufwandser-
satz wird bei der erstmaligen 
Erteilung der Zustimmung zur 
Einleitung sowie bei jeder Än-
derung der Zustimmung, die 
ihre Ursache in einem neuen 

Antrag des Einleitungsbe-
rechtigten hat, in Rechnung 
gestellt.  

d) Entgelte für Starkverschmut-
zer: Ein Starkverschmutzerzu-
schlag wird je nach dem Ver-
schmutzungsgrad des Abwas-
sers in Rechnung gestellt. 

(2) Art und Höhe der Preise sind 
im jeweils aktuellen Preisblatt ge-
regelt. Die Entgelte werden per 
Rechnung vorgeschrieben. Falls 
auf der Rechnung nichts anderes 
angegeben ist, ist diese bei Vor-
lage fällig. Es ist kein Skontoab-
zug zulässig; allfällige Abzüge 
werden eingefordert. Zu sämtli-
chen Nettoentgelten ist die ge-
setzlich vorgeschriebene Umsatz-
steuer sowie allfällige sonstige 
Abgaben hinzuzurechnen. Preis-
änderungen sind in geeigneter 
Weise öffentlich kundzutun.  

(3) Zur Entrichtung der Entgelte 
ist der Eigentümer der an die öf-
fentliche Kanalisation ange-
schlossenen Liegenschaften ver-
pflichtet, bei Bauwerken auf 
fremdem Grund der Eigentümer 
des Bauwerkes, im Falle eines 
Baurechts der Inhaber des Bau-
rechts, Miteigentümer haften zur 
ungeteilten Hand. Bei einem 
Wechsel im Eigentum geht die 
Entgeltpflicht mit Beginn des 
dem Wechsel folgenden Mona-
tes auf den neuen Eigentümer 
über. Zahlungspflichtig für den 
Aufwandersatz für die Indirekt-
einleiterzustimmung und die jähr-
liche Aufwandsentschädigung ist 
grundsätzlich der Inhaber der Be-
willigung zur Einleitung von Ab-
wässern in die öffentliche Kanali-
sation.  

15. Bestimmungen für den An-
schluss und Anschlussent-
gelt 

(1) Die Stadtwerke verrechnen 
bei der Schaffung von Baumasse 
einen Baukostenbeitrag in Form 
eines Anschlussentgeltes. Die Be-
messungsgrundlage für die Be-
rechnung des Anschlussentgeltes 
ist die Baumasse in Kubikmetern 
gemäß Bescheid der Stadtge-
meinde Schwaz über den 
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Erschließungsbeitrag, multipli-
ziert mit dem Anschlusspreis ge-
mäß jeweils aktuellem Preisblatt. 
Bemessen werden die Kubikme-
ter umbauten Raumes nach der 
Definition des Tiroler Verkehrs-
aufschließungsabgabengesetzes 
2011, LGBl. 58/2011 (§ 2 (5)). 
 
(2)  Nachträgliche Änderungen 
der Bemessungsgrundlage des 
anzuschließenden Objektes wer-
den nur berücksichtigt, wenn dar-
über ein Ergänzungs- oder Ände-
rungsbescheid der Stadtge-
meinde über den Erschließungs-
beitrag ausgestellt wird. Als 
Schaffung neuer Baumasse gilt 
auch der Ausbau des Dachge-
schoßes von Gebäuden, für die 
eine Kanalanschlussgebühr oder 
ein Kanalanschlussentgelt unter 
Zugrundelegung der betreffen-
den Teile des Dachgeschoßes 
noch nicht entrichtet wurde.  

 
(3) Wird eine bereits bebaute 
Liegenschaft neu an die öffentli-
che Kanalisation angeschlossen, 
so ist das Anschlussentgelt auf 
Basis der vorhandenen Baumasse 
nach der Definition des Tiroler 
Verkehrsaufschließungsabgaben-
gesetzes 2011, LGBl. 58/2011 (§ 
2 (5)) zu berechnen. Diese Bau-
masse ist durch die Stadtwerke 
zu erheben. Dies gilt auch für den 
Anschluss von Liegenschaften an 
die öffentliche Kanalisation, die 
selbst für die Entsorgung ihrer 
Abwässer gesorgt haben oder 
sorgen, und auch, wenn nur ein 
zeitweiser oder vorübergehender 
Bedarf der Entsorgung in das öf-
fentliche Kanalnetz besteht.  

 
(4) Die Pflicht zur Zahlung des 
Anschlussentgeltes entsteht mit 
dem Zeitpunkt des tatsächlichen 
Anschlusses des Grundstückes 
oder Objektes an die öffentliche 
Kanalisation (Herstellungszeit-
punkt). Bei Grundstücken, die be-
reits an die öffentliche Kanalisa-
tion angeschlossen sind, entsteht 
die Zahlungspflicht bei bewilli-
gungspflichtigen Bauvorhaben 
mit Rechtskraft der Baubewilli-
gung, bei anzeigepflichtigen 
Bauvorhaben mit dem Zeitpunkt, 

in dem auf Grund der Tiroler Bau-
ordnung mit der Ausführung des 
angezeigten Bauvorhabens be-
gonnen werden darf und bei allen 
anderen Bauvorhaben mit dem 
Bau- bzw. Arbeitsbeginn.  
Grundlage für die Höhe des bei 
der Rechnungslegung anzuwen-
denden Anschlusspreises ist das 
Datum des Bescheides der Stadt-
gemeinde Schwaz über den Er-
schließungsbeitrag bzw., wenn 
zeitlich später, der tatsächliche 
Anschlusszeitpunkt an die Kanali-
sation.  

 
(5) Bei der Schaffung von neuer 
oder zusätzlicher Baumasse, d.h. 
bei Neubauten, Zu- und Umbau-
ten und bei Wiederaufbau von 
abgetragenen Bauten entsteht 
die Beitragspflicht insoweit, als 
die Bemessungsgrundlage neu 
ist oder den Umfang der frühe-
ren, ursprünglich zugrundegeleg-
ten Anlage (Altbau) übersteigt 
und kein Ablehnungsgrund nach 
diesen AGB vorliegt. Angerech-
net werden können dabei grund-
sätzlich nur Baumassen von an-
schlusspflichtig gewesenen Bau-
ten, unabhängig vom Baujahr des 
Altbaues. Baumasse von nicht an-
schlusspflichtigen oder nicht ei-
ner Bemessung unterzogenen 
Anlagen werden daher nie ange-
rechnet. Es obliegt dem Kunden, 
zum Zweck des Nachweises der 
anrechenbaren Baumasse mit 
den Stadtwerken vor Abbruch 
des Altbestandes in Kontakt zu 
treten sowie Unterlagen (ur-
sprüngliche Pläne, Bestandsauf-
nahmen, Kanalanschlussrechnun-
gen bzw. -bescheide) vorzulegen.  
Ist kein Nachweis über die anre-
chenbare Baumasse mehr mög-
lich und ist im Neubaubescheid 
oder Abbruchbescheid eine ur-
sprüngliche Baumasse angeführt, 
so werden 30 % dieses genann-
ten Bestandes als bereits von den 
Stadtwerken bemessene Bau-
masse anerkannt. Ansonsten er-
folgt keine Anrechnung. Eventu-
elle Umrechnungen von m² auf 
m³ erfolgen mit dem Faktor 2,8.  
Eine Rückzahlung, Gutschrift 
oder Übertragung von 

Anschlussentgelten auf andere 
Grundstücke ist generell ausge-
schlossen. 
 
16. Bestimmungen u. Entgelte 

für die laufende Kanalbenüt-
zung  

(1) Das Kanalbenützungsent-
gelt wird bemessen nach der 
Menge der in die öffentliche Ka-
nalisation eingeleiteten Abwäs-
ser (Abwasserpreis, Mengenent-
gelt) und nach dem Verschmut-
zungsgrad der eingeleiteten Ab-
wässer (Starkverschmutzerzu-
schlag). 

(2) Die Messung der eingeleite-
ten Wassermenge erfolgt mit 
dem Wasserzähler für das Trink-
wasser. Falls die Liegenschaft 
auch über eine eigene Wasser-
versorgung oder eine Regenwas-
sernutzungsanlage verfügt, hat 
der Kunde einen geeichten Was-
serzähler so einzubauen, dass 
sämtliches auf der Liegenschaft 
verbrauchte und in die Kanalisa-
tion eingeleitete Wasser erfasst 
wird und die Feststellung des 
Zählerstandes ohne Schwierigkei-
ten möglich ist.  

(3) Wenn der Kunde dem Ein-
bau des Wasserzählers nicht in-
nerhalb der festgesetzten Frist 
nachkommt oder wenn nicht der 
gesamte Wasserverbrauch er-
fasst wird (zusätzliche Einspei-
sung), wird der Wasserverbrauch 
angenommen, wie er bei ähnlich 
gelagerten Liegenschaften auf-
tritt. Pro Jahr werden jedoch für 
die an die Kanalisation ange-
schlossene Anlage mindestens 47 
Kubikmeter Wasser pro im Haus-
halt gemeldeter Person für die 
Bemessung der laufenden Kanal-
benützungsentgelte zu Grunde 
gelegt. 

(4) Die Einleitung von sonsti-
gen, nicht über die Wasserversor-
gung erfassbaren Abwasserströ-
men ist grundsätzlich nicht er-
laubt. Solche Abwasserströme 
können z.B. auch von Entsor-
gungsbetrieben, von wasserlosen 
Urinalen oder aus Bioabfallpress-
anlagen stammen. Ebenso verbo-
ten ist die Einleitung von durch 
Biomüllschnetzelsysteme 
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zerkleinertem Abfall in die Kana-
lisation. Im Einzelfall ist eine Ein-
leitgenehmigung auf Basis einer 
Einzelvereinbarung möglich. Bei 
unerlaubten Einleitungen wird 
die widerrechtlich eingeleitete 
Abwassermenge und eventuell 
ein Starkverschmutzerzuschlag 
nachverrechnet.  

(5) Falls eine Wassermessung 
wegen eines Defektes des Was-
serzählers nicht als Verrech-
nungsgrundlage dienen kann, 
wird der Bemessung der durch-
schnittliche Wasserverbrauch der 
letzten drei Jahre zugrunde ge-
legt, und falls auch dies nicht 
möglich ist, ist der Wasserver-
brauch anzunehmen, wie er bei 
ähnlich gelagerten Liegenschaf-
ten auftritt.  

(6) Der Wasserverbrauch in 
Stallungen von landwirtschaftli-
chen Betrieben wird für die Ver-
rechnung der laufenden Kanalbe-
nützungsentgelte nicht in Ansatz 
gebracht, sofern er nicht in die 
öffentliche Kanalisation eingelei-
tet wird. Durch getrennte Anspei-
sung oder Einbau eines Subzäh-
lers muss jedoch der Wasserver-
brauch der an die Kanalanlage 
angeschlossenen Gebäudeteile 
einwandfrei festgestellt werden 
können.  

(7) Gehören zur angeschlosse-
nen Anlage Hausgärten im Aus-
maß von mindestens 100 m², so 
wird auf Antrag des Eigentümers 
für die Berechnung des laufen-
den Kanalbenützungsentgeltes 
eine pauschale Wassermenge 
von 10 Kubikmeter pro Jahr in 
Abzug gebracht (Ermäßigung für 
Gartenwasser). 

(8) Für stark verschmutztes Ab-
wasser wird ein Starkverschmut-
zerzuschlag je nach dem Ver-
schmutzungsgrad des Abwassers 
in Rechnung gestellt. Dieser Zu-
schlag ist mit dem jeweiligen Ver-
ursacher (Indirekteinleiter) in ei-
nem privatrechtlichen Vertrag zu 
vereinbaren (Indirekteinleiter-zu-
stimmung). Dabei ist sicherzustel-
len, dass die in der Stadtge-
meinde Schwaz ansässigen bzw. 
zukünftigen Betriebe gegenüber 

Betrieben in den umliegenden 
Gemeinden der Region keinen 
Standortnachteil erleiden.  

Stark verschmutztes Abwasser 
liegt vor, wenn der BSB5 (bioche-
mischer Sauerstoffbedarf in 5 Ta-
gen) größer 330 mg/l oder der 
CSB (chemischer Sauerstoffbe-
darf) größer 660 mg/l ist. Zur Er-
mittlung des Zuschlages wird der 
allgemeine Abwasserpreis in eine 
verschmutzungsunabhängige 
und in eine verschmutzungsab-
hängige Komponente zerlegt. 
Der Zuschlag kommt dabei nur 
für die verschmutzungsabhän-
gige Komponente in Ansatz und 
errechnet sich aus dem Verhältnis 
der BSB5- bzw. der CSB-Belas-
tung des Abwassers zur normalen 
kommunalen Belastung (330 mg/l 
BSB5 und 660 mg/l CSB). Dabei 
kommt der BSB5-Wert zur An-
wendung, der CSB-Wert nur 
dann, wenn der Faktor CSB zu 
BSB5 größer ist als 2. Ist ein pri-
vatrechtlicher Vertrag bis 
31.12.2005 noch nicht zustande 
gekommen, wird der Preiszu-
schlag für Starkverschmutzer ab 
1.1.2006 jedenfalls verrechnet 
und es werden bekannte Analy-
seergebnisse eines autorisierten 
Untersuchungslabors für die Be-
messung des Zuschlages heran-
gezogen. 

(9) Im April eines jeden Jahres 
werden dem Kunden das lau-
fende Kanalbenützungsentgelt 
und eine etwaige Zählermiete für 
das abgelaufene Wirtschaftsjahr 
(1. April bis 31. März) in Rech-
nung gestellt. Die Entgelte wer-
den in Form von 11 monatlich zu 
leistenden Zahlungen vorge-
schrieben. 

(10) Die Festsetzung dieser lau-
fenden Entgelte richtet sich nach 
dem bisherigen Wasserverbrauch 
des Kunden auf Grund der Able-
sung des Wasserzählers, die in je-
dem Wirtschaftsjahr durchzufüh-
ren ist. Ein etwaiges Guthaben 
auf Grund eines Minderverbrau-
ches im abgelaufenen Wirt-
schaftsjahr ist bei der Vorschrei-
bung in Abzug zu bringen bzw. 
eine Nachzahlung auf Grund 

eines Mehrverbrauches zu ver-
rechnen.  

(11) Bei Neuanschlüssen oder Ei-
gentümerwechsel ist der lau-
fende Wasserverbrauch bis zur 
nächstfolgenden Jahresabrech-
nung für die Teilzahlungsentgelte 
so anzunehmen, wie er bei ähn-
lich gelagerten Liegenschaften 
auftritt. Das Kanalbenützungs-
entgelt ist ab dem Beginn des auf 
den Anschluss des Grundstückes 
an die öffentliche Kanalisation 
folgenden Monats zu leisten.  

(12) Sollte ein Kunde den Ka-
nalanschluss abmelden, ist auf 
Grund einer abschließenden 
Feststellung des Zählerstandes 
ein etwaiges Guthaben zu erstat-
ten bzw. ein Mehrverbrauch ab-
zurechnen. 

17. Zusatzbestimmungen für Ein-
leitgüter, die nicht über die 
öffentliche Kanalisation ein-
geleitet werden (Anlieferung 
mit Tankfahrzeugen u.ä.)  

(1) Von den Stadtwerken kön-
nen am Ort der Abwasserreini-
gungsanlage bestimmte angelie-
ferte Stoffe, z.B. häusliche Ab-
wässer aus dichten Gruben, Fä-
kalgut, Schlamm aus Kläranlagen 
usw., übernommen und behan-
delt werden. Diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten 
für jeden solchen Anlieferer. 
Jede Anlieferung ist im Vorhinein 
mit den Stadtwerken abzustim-
men. Ansonsten können Anliefe-
rungen zurückgewiesen werden.  

(2) Das Abladen einer Anliefe-
rung darf nur in Anwesenheit ei-
nes Mitarbeiters der Stadtwerke 
erfolgen. Noch vor dem Abladen 
kann von jeder Anlieferung eine 
repräsentative Stichprobe gezo-
gen werden, um diese im Labor 
der Abwasserreinigungsanlage 
zu untersuchen.  

(3) Der Anlieferer oder das be-
auftragte Transportunternehmen 
ist für die ordnungsgemäße De-
klarierung des Anlieferungsgutes 
verantwortlich und haftet den 
Stadtwerken gegenüber dafür, 
dass es zu keinen 
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vertragswidrigen Einleitungen 
kommt. Weiters gelten insbeson-
dere die Pkt. IX dieser AGB. Tritt 
der Anlieferer nur als Transpor-
teur auf und ist mit dem Erzeuger 
des Übernahmegutes ein eigener 
Vertrag abgeschlossen, gelten 
die Einleitungsbeschränkungen 
und die Haftungsbestimmungen 
gemäß den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für den Er-
zeuger des Übernahmegutes.  

(4) Die Kosten für die Über-
nahme sowie für die Reinigung 
des Einleitgutes werden von den 
Stadtwerken gemäß aktuellem 
Preisblatt in Rechnung gestellt. 
Sind für die Abrechnung auch La-
borergebnisse maßgebend, so 
erklärt sich der Anlieferer oder 
der Erzeuger des Übernahmegu-
tes damit einverstanden, dass 
diese im Labor der Abwasserrei-
nigungsanlage auf Kosten des 
Anlieferers ermittelt werden. Auf 
Verlangen werden entspre-
chende Vergleichsproben zur 
Verfügung gestellt und/oder 
Rückstellproben für einen Zeit-
raum von maximal ein Monat auf-
bewahrt. Erfolgt eine Übernahme 
auf Verlangen des Anlieferers au-
ßerhalb der Öffnungszeiten/Be-
triebszeiten, so werden die tat-
sächlich anfallenden Personalkos-
ten für die Entladung getrennt in 
Rechnung gestellt.  

18. Wirksamkeit 

Diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für die öffentliche Ka-
nalisation treten mit 1.1.2024 in 
Kraft und ersetzen die AGB-Kanal 
gültig vom 1.4.2007 bis 
31.3.2024. Alle vorher geltenden 
Verordnungen, die neben dem 
Tiroler Kanalisationsgesetz 2000 
und dem Wasserrechtsgesetz er-
lassen wurden, nämlich die Kana-
lordnung von 1961, die Kanalge-
bührenordnung von 2006 sowie 
die Verordnung der Stadtge-
meinde Schwaz über die Festle-
gung des Anschlussbereiches 
und der Anschlusspflicht, sind in 
diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen verankert und da-
her hinfällig.  

Die AGB für die öffentliche Kana-
lisation werden zur Einsicht-
nahme bereitgehalten und jedem 
Kunden auf Verlangen unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt. Ände-
rungen können durch die Gene-
ralversammlung der Stadtwerke 
verfügt werden. Sie sind in geeig-
neter Art und Weise kundzuma-
chen.  

Änderungen oder Ergänzungen 
der Verträge bedürfen der 
Schriftform. Die allfällige Unwirk-
samkeit einzelner Bestimmungen 
lässt die Geltung der übrigen 
Bestimmungen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen Bestim-
mung tritt eine wirksame Bestim-
mung, die der unwirksamen nach 
dem Sinn und Zweck am nächs-
ten kommt.  

19. Übergangsbestimmungen 

Kunden, die bereits vor Inkraft-
treten dieser AGB an die öffentli-
che Kanalisation angeschlossen 
waren, gelten ab dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Ge-
schäftsbedingungen als Kunden 
im Sinne dieser Geschäftsbedin-
gungen. 
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